
21. Dezember 2016

Stadt Bornheim Bürgerinformation

Stadtverwaltung Bornheim
Postanschrift:  Postfach 1140, 53308 Bornheim

Anschriften: 
Rathaus: Rathausstraße 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 0, Fax: 0 22 22 / 945 - 126
Bürgermail: info@stadt-bornheim.de
Internet:  www.bornheim.de

Amt für Kinder, Jugend und Familien:
 Brunnenallee 31, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 9437 - 0

Öffentliche Verkehrsmittel: 
Stadtbahnlinie 18 und 68: Haltestelle Bornheim Rathaus
Buslinie 633, 817 und 818: Haltestelle Rathaus

Öffnungszeiten Bürgerbüro und Infocenter:
Montag - Mittwoch 07:30 - 16:00 Uhr
Donnerstag 07:30 - 18:00 Uhr
Freitag 07:30 - 12:30 Uhr
Terminvereinbarung unter 0 22 22 / 945 - 181 oder - 182

Öffnungszeiten Bauaufsicht und Bauberatung:
Montag 08:30 - 12:30 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 15:00 - 18:00 Uhr

Öffnungszeiten Amt für Schulen, Soziales, Senioren  
und Integration:
Die Abteilung für Soziales, Senioren und Integration ist am 
Mittwoch geschlossen.
Die Abteilung Schulen folgt den allgemeinen Öffnungszeiten.

Öffnungszeiten der übrigen Ämter:
Montag - Freitag  08:30 - 12:30 Uhr 
Donnerstag zusätzlich 15:00 - 18:00 Uhr
 sowie nach Vereinbarung

StadtBetrieb Bornheim AöR
Donnerbachweg 15, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 27 / 9320 - 0, Fax: 0 22 27 / 9320 - 33
Mail: sbbmail@sbbonline.de
Internet: www.stadtbetrieb-bornheim.de
Hotline für Störungsmeldungen: 0 22 27 / 93 20 77
Öffentliche Verkehrsmittel:
Stadtbahnlinie 18:      Haltestelle Waldorf
Buslinie 818:                Haltestelle Waldorf (Stadtbahn)

Öffnungszeiten Stadtbetrieb mit Friedhofsverwaltung:
Montag - Donnerstag 08:30 - 12:30 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr
Öffnungszeiten Stadtbetrieb 
für Grünabfälle und Elektroschrott:
Montag 12:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 Uhr
Jeden 1. und 3. Samstag im Monat
 09:00 - 13:00 Uhr 

Stadtbücherei
Servatiusweg 19 - 23, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 938 - 565, Fax: 0 22 22 / 938 - 567
E-Mail: stadtbuecherei-bornheim@web.de
Internet:  www.stadtbuecherei-bornheim.de

Öffnungszeiten:
Montag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr
Dienstag  14:00 -  17:00 Uhr
Mittwoch  geschlossen
Donnerstag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 18:30 Uhr
Freitag 10:00 - 12:30 Uhr und 14:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:30 - 12:30 Uhr

Anfragen von Ratsmitgliedern
Jedes Ratsmitglied kann jederzeit schriftliche Anfragen, so-
genannte kleine Anfragen, an den Bürgermeister richten, so-
fern sich diese auf Angelegenheiten der Stadt beziehen. Eine 
Antwort erfolgt innerhalb von 14 Kalendertagen. Die Anfragen 
und Antworten werden wöchentlich gesammelt und im In-
ternet unter www.bornheim.de unter „Rathaus“, „Rat & Aus-
schüsse“ veröffentlicht.

Volkshochschule Bornheim/Alfter
Alter Weiher 2, 53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 945 - 460, Fax 0 22 22 / 945 - 115
E-Mail: info@vhs-bornheim-alfter.de
Internet: www.vhs-bornheim-alfter.de

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch, Freitag 08:30 - 12:00 Uhr
Donnerstag 08:30 - 12:00 Uhr und 14:00 - 18:00 Uhr

HallenFreizeitBad Bornheim
Rilkestraße 3, 53332 Bornheim
Telefon:  0 22 22 / 3716

Öffnungszeiten des Hallenbades:
Montag - Freitag  06:30 - 08:00 Uhr Frühschwimmen 
 14:30 - 21:30 Uhr Familienbad  
Samstag, Sonntag,
Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr Familienbad 

Öffnungszeiten Sauna:
Montag - Mittwoch, 
Freitag 10:00 - 22:30 Uhr gemischte Sauna
Donnerstag  10:00 - 22:30 Uhr Damentag
Samstag 08:00 - 21:30 Uhr gemischte Sauna
Sonntag, Feiertage 08:00 - 19:00 Uhr gemischte Sauna
Sauna XXL, jeden 2. Samstag im Monat (von Oktober bis April)
 08:00 -    0:00 Uhr gemischte Sauna

Ausschreibungen
Aktuelle Ausschreibungen finden Sie unter 
www.bornheim.de/rathaus/ausschreibungen;
aktuelle Stellenangebote unter
www.bornheim.de/rathaus/stellenangebote.
Öffentliche Ausschreibungen des StadtBetriebs Bornheim 
sind unter
www.stadtbetrieb-bornheim.de abrufbar.

Ausschuss für Schule, Soziales und 
demographischen Wandel
Donnerstag, 10.01.2017, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung
Mittwoch, 11.01.2017, 18 Uhr

Umweltausschuss 
Dienstag, 17.01.2017, 18 Uhr

Haupt- und Finanzausschuss
Mittwoch, 18.01.2017, 9 Uhr

Jugendhilfeausschuss
Donnerstag, 19.01.2017, 18 Uhr

Ausschuss für Stadtentwicklung 
Mittwoch, 25.01.2017, 18 Uhr

Die nächsten Sitzungen und Veranstaltungen

Die Sitzungen und Veranstaltungen sind öffentlich. Sofern nicht ein anderer Ort angegeben ist, finden sie im Ratssaal des Born-
heimer Rathauses, Rathausstraße 2, 53332 Bornheim, statt. Weitere Informationen im Internet unter www.bornheim.de oder unter  
session.stadt-bornheim.de.

Amtliche Bekanntmachungen

verantwortlich: Bürgermeister der Stadt Bornheim

Bürgersprechstunde für Kin-
der, Jugendliche und Erwach-
sene in der Regel jeden 1. 
und 3. Donnerstag im Monat 
ab 16 Uhr.

Bitte vorher anmelden unter 
Telefon: 0 22 22 / 945 - 101.

Wartezeiten vermeiden und 
Termin vereinbaren unter 
Telefon:  0 22 22 / 945 - 181 
   oder    - 182

Alle Fraktionen bieten regel-
mäßig Sprechstunden an. Ihre 
Büros befinden sich im Serva-
tiuscenter, Servatiusweg 19-
23, Gebäude B, 3. OG.

CDU
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 25
Fax: 0 22 22 / 945 - 511
E-Mail: cdu-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

SPD
dienstags 10 - 13 Uhr  
und nach Vereinbarung

Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 31 
Fax: 0 22 22 / 945 - 521
E-Mail: spd-fraktion@rat.  
 stadt-bornheim.de

Bündnis 90/
Die Grünen
nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 28 
 0 151 / 20 74 61 04
Fax: 0 22 22 / 945 - 541
E-Mail: gruene@rat.  
 stadt-bornheim.de

UWG/Forum
nach Vereinbarung
Hans Gerd Feldenkirchen
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 45
Fax: 0 22 27 / 90 94 27
E-Mail: h.g.feldenkirchen@
 t-online.de

FDP
montags 17:30 - 18:30 Uhr 
(außer während der Ferien) 
und nach Vereinbarung
Telefon: 0 22 22 / 9 95 63 55
Fax: 0 22 22 / 994 - 452
E-Mail: fraktion@fdp-
 bornheim.de

Die Linke
montags 18 - 19 Uhr
Michael Lehmann
Telefon: 0 22 22 / 9 95 64 01 
E-Mail: milebo@web.de

24-Stunden-Hotline für Stö-
rungen der Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung 
und Straßenbeleuchtung

Telefon: 0 22 27 / 93 20 77
oder Störungsmeldung unter 
www.bornheim.de

Der nächste Termin zur 
Energieberatung im 
Rathaus wird rechtzeitig 
bekannt gegegeben.

Ansprechpartnerin bei der 
Stadt Bornheim: 

Manuela Domschat
Telefon: 0 22 22 / 945 - 307
E-Mail:  manuela.domschat@
stadt-bornheim.de

Sprechstunden

Bürgermeister

BürgerBüro

Fraktionen

Störungsmeldung

Energieberatung

Königstraße 31
53332 Bornheim
Telefon: 0 22 22 / 25 00
Internet:
www.bornheimerjugendtreff.de

Bornheimer 
Jugendtreff

Die Stadt Bornheim als Straßenbaubehörde gibt hiermit gemäß 
§ 7 Abs. 4 des Straßen- und Wegegesetzes des Landes Nord-
rhein-Westfalen (StrWG NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 23.09.1995 (GV. NRW. S. 1028/SGV. NRW. 91), zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25.03.2015 
(GV. NRW. S. 312), die Einziehung der Schumacherstraße, Teil-
strecke zwischen Widdiger Weg und Siegburger Straße, Grund-
stücke Gemarkung Roisdorf, Flur 8, Flurstücke 7 und 862 teil-
weise, bekannt (Entwidmung). Die Einziehung wird wirksam 
am Tage nach dieser Bekanntmachung.

Die einzuziehende Fläche ist im rechtsverbindlichen Bebau-
ungsplan Ro 17 als „Sondergebiet Einkaufszentrum“ festge-
setzt und soll zukünftig entsprechend genutzt werden, die Stra-
ße hat insoweit in dem betreffenden Abschnitt für den öffent-
lichen Verkehr keine Bedeutung mehr. Die Absicht der Einzie-
hung wurde am 27.07.2016 ortsüblich bekannt gemacht. Ein 
Planausschnitt, in dem die einzuziehende Straßenfläche darge-
stellt ist, liegt zu den Besuchszeiten im Rathaus Bornheim, Rat-
hausstraße 2, 53332 Bornheim, Zimmer 412, zur Einsichtnah-
me aus: Montag bis Freitag 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, Donnerstag 
15.00 Uhr bis 18.00 Uhr.

Rechtsmittelbelehrung: Gegen diese Straßeneinziehung kann 
innerhalb eines Monats nach dieser Bekanntmachung vor dem 

Verwaltungsgericht Köln, Appellhofplatz, 50667 Köln, schrift-
lich oder zur Niederschrift beim Urkundsbeamten der Ge-
schäftsstelle des Verwaltungsgerichts Klage erhoben werden. 
Die Klage kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe 
der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr bei 
den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im Lan-
de Nordrhein-Westfalen (ERVVO VG/FG) vom 07.11.2012 (GV. 
NRW S. 548) eingereicht werden. Das elektronische Dokument 
muss mit einer qualifizierten elektronischen Signatur nach § 2 
Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 16. Mai 2001 (BGBl. I S. 
876) in der jeweils geltenden Fassung versehen sein und an die 
elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegenstand 
des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten An-
trag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 
Beweismittel sollen angegeben, die angefochtene Verfügung 
soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Wird die 
Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt, so 
wird dessen Verschulden Ihnen zugerechnet.

Bornheim, den 05.12.2016 
Stadt Bornheim

gez. Wolfgang Henseler, Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
der Einziehung der Schumacherstraße,  

Teilstrecke von Widdiger Weg bis Siegburger Straße

Das perfekte Weihnachtsgeschenk: Tollitätentreff 2017 
In letzter Minute fehlt noch ein Weihnachtsgeschenk? Wie wäre 
es mit Karten für den Tollitätentreff 2017? Die traditionelle Vor-
stellung und Sitzung der Tollitäten der Stadt Bornheim findet 
bereits zum 49. Mal statt und beginnt am Dienstag, 7. Februar 
2017, um 19 Uhr in der Rheinhalle Hersel, Rheinstraße 201. 
Das Programm wird gestaltet von karnevalistischen Top-Stars 
wie den Rabaue, Klaus und Willi, Querbeat, Klimpermännchen, 

Falkenjäger Brühl, Wicky Junggeburth, den Westerwaldsternen 
und den Drummerholic‘s.
Die Karten kosten 22 Euro; sie sind während der allgemeinen 
Öffnungszeiten der Bornheimer Stadtverwaltung erhältlich bei 
Karin Schumacher-Lambertz, Raum 301, Rathausstraße 2, Tele-
fon: 02222/945-212, E-Mail: karin.schumacher-lambertz@stadt-
bornheim.de. 

Im Namen der Stadt Bornheim wünsche ich Ihnen 
 ein friedvolles, gesegnetes Weihnachtsfest 

und alles Gute für das neue Jahr 2017!

Wolfgang Henseler 
Bürgermeister

Das perfekte Weihnachtsgetränk: Vorgebirgs-Café
Wer sich bei den frostigen Außentemperaturen gerne mit einem 
Heißgetränk aufwärmt und mal etwas anderes als Glühwein 
kosten möchte, dem schlägt die Stadt Bornheim leckere und 
faire Alternativen vor: zum Beispiel den „Fairisäer“, der aus fair 
gehandeltem Kaffee, Rum und Zucker gemischt und dann mit 
frischer Schlagsahne gekrönt wird. Als Kaffee eignet sich dazu 
besonders gut der „Vorgebirgs-Café“, der wie der Köln- oder 
Brühl-Café von der „Rheinischen Affaire“ vertrieben wird. Die-
se kauft den biologisch angebauten Kaffee der Edelsorte „Ara-
bica“ in Mittelamerika zu einem gerechten Preis von Koopera-
tiven. Mit fair gehandeltem Kakao anstelle des Kaffees wird aus 
dem Getränk übrigens die sogenannte „Tote Tante“, die eben-
falls für wohlige Wärme von innen sorgt.
„Die Zutaten im Set, vielleicht noch mit Rezept und dem Kaf-
feebecher der ‚Rheinischen Affaire‘, sind ein originelles 

Weihnachtsgeschenk, das nicht nur die Beschenkten erfreut, 
sondern auch den Produzenten hilft“, sagt Irmgard Mohr vom 
Umwelt- und Grünflächenamt der Stadt Bornheim. In insge-
samt 11 der 14 Bornheimer Ortschaften wird der Vorgebirgs-
Café an ein, zwei oder sogar drei Stellen verkauft. Wo ge-
nau man den Kaffee und andere ebenfalls fair gehandelte Pro-
dukte bekommt, kann man auf www.bornheim.de unter Rat-
haus/Umwelt-agenda-und-fairtrade/Fairtrade-stadt-bornheim 
nachlesen oder am Umwelttelefon der Stadt Bornheim unter 
02222/945-310 erfragen.
Die Stadt Bornheim ist schon seit September 2012 offizielle 
Fairtrade-Stadt. Im September 2014 wurde diese Auszeich-
nung von der Fairtrade-Lenkungsgruppe um vier weitere Jah-
re verlängert, da alle dafür notwendigen Kriterien eingehal-
ten wurden.


